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Bebauungsplan Nr. 223 ´Am Quellenhof`  
Stadt Karben, Stadtteil Groß-Karben 

 
 
 

I. Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB 

 
Die Vorentwurfs-Unterlagen wurden, nach ortsüblicher Bekanntmachung am 19.01.2019, in der Zeit 
vom 28.01.2019 bis zum 01.03.2019 (einschließlich) im Rathaus der Stadt Karben (Rathausplatz 1, 
61184 Karben) im Fachbereich 5, Zimmer 201/202 und 207, während der allgemeinen Dienststunden 
öffentlich ausgelegt.  
Im Zeitraum vom 03.01.2019 bis zum 01.03.2019 konnten die Planungsunterlagen auch auf der 
homepage der Stadt Karben unter  

https:// www.karben.de/bauen-wirtschaft/bauleitplanung-bauen-
wohnen/bebauungsplaene/bebauungsplaene-im-verfahren/ 

eingesehen werden. 

Während der Auslegungsfrist konnten Bedenken und Anregungen schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden. 
 

Aus diesem Beteiligungsverfahren gingen keine Stellungnahmen hervor: 
 
 

 

II. Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der  
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und der sonstigen  
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB  

 
Mit Schreiben vom 17.12.2018 wurden die folgenden Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange um Abgabe einer Stellungnahme zur Planung sowie zur Äußerung auch im Hinblick auf den 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung bis zum 08.02.2019 gebeten: 

1. Amt für Bodenmanagement Büdingen, Bahnhofstraße 33, 63654 Büdingen 

2. Botanische Vereinigung für Naturschutz Hessen e.V., z. Hd. Herrn Dr. Jörg Weise, 
Schiffenberger Weg 14, 35435 Wettenberg 

3. BUND, Kreisverband Wetterau,z. Hd. Herrn Dieter Nölle, Schloßstr. 72, 61184 Karben 

4. BUND, Landesverband Hessen e.V., Geleitstraße 14, 60599 Frankfurt/M. 

5. Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, Landesverband Hessen e.V. - Verteilerstelle Götz, 
Erbismühler Weg 25, 61276 Weilrod 

6. Deutsche Telekom Technik GmbH, TNL Südwest PTI 34, Jahnstraße 54 - 64,  
63150 Heusenstamm 

7. Gemeinde Niederdorfelden, Burgstr. 5, 61138 Niederdorfelden 

8. Gemeinde Schöneck, Herrnhofstr. 8, 61137 Schöneck 

9. Gemeinde Wöllstadt, Paul-Hallmann-Straße 3, 61206 Wöllstadt 

10. HessenMobil Gelnhausen, Gutenbergstr. 2-4, 63571 Gelnhausen 

11. Hessische Gesellschaft für, Ornithologie u. Naturschutz, Lindenstr. 5, 61209 Echzell 

12. Industrie und Handelskammer, Postfach 10 04 55, 61144 Friedberg 

13. Kreisausschuss des Wetteraukreises, Fachdienst 4.1 für Strukturförderung und Umwelt,  
z.Hd. Herr Dr. Fertig, Europaplatz, 61169 Friedberg 
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14. Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologie, Schloss Biebrich/Ostflügel,  
65203 Wiesbaden 

15. Landesjagdverband Hessen e. V. (LJV), Am Römerkastell 9, 61231 Bad Nauheim 

16. Landrat des Wetteraukreises, Kommunalaufsicht I/2, Postfach 10 06 61, 61167 Friedberg 

17. Landrat des Wetteraukreises, Sozialvers., Gewerbe, Umwelt I/4, Postfach 11 40,  
63652 Büdingen 

18. Magistrat der Stadt Bad Homburg, Fachbereich Stadtplanung, Rathausplatz 1,  
61348 Bad Homburg v.d.H. 

19. Magistrat der Stadt Bad Vilbel, Postfach 11 50, 61101 Bad Vilbel 

20. Magistrat der Stadt Frankfurt, Stadtplanungsamt, 60275 Frankfurt 

21. Magistrat der Stadt Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 55, 61381 Friedrichsdorf 

22. Magistrat der Stadt Niddatal, Postfach, 61194 Niddatal 

23. Magistrat der Stadt Nidderau, Postfach 11 17, 61123 Nidderau 

24. Magistrat der Stadt Rosbach v.d.H. , Homburger Str. 64, 61191 Rosbach v.d.H. 

25. NABU Karben, z. Hd. Herrn Dr. Hans Hansen, z. Hd. Frau Regina König-Amann,  
Theodor-Heuss-Str. 25, 61184 Karben 

26. Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V., Friedenstraße 26, 35578 
Wetzlar 

27. NRM Rhein-Main GmbH, Solmsstr. 38, 60486 Frankfurt Main 

28. Ortsbeirat Groß-Karben, z. Hd. Herrn Gerd Hermanns, Rathausplatz 1, 61184 Karben 

29. OVAG – Oberhessische, Versorgungsbetriebe AG, Postfach 10 07 63, 61147 Friedberg 

30. Regionalverband FrankfurtRheinMain, Poststr. 16, 60329 Frankfurt 

31. Regierungspräsidium Darmstadt, Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, Az. V31.2, 
Wilhelminenstraße 1-3, 64278 Darmstadt 

32. Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen, Rathausstraße 56,  
65203 Wiesbaden 

33. Stadt Karben FB 5, z. Hd. Herrn Heinzel / Frau Radetzky, Rathausplatz 1, 61184 Karben 

34. Stadtwerke Karben, z. Hd. Herrn Quentin, Max-Planck-Str. 21, 61184 Karben 

35. Verband Hessischer Fischer e.V., Rheinstr. 36, 65185 Wiesbaden 

36. Zweckverband für die Wasserversorgung des unteren Niddatals - Sitz Karben,  
z.Hd. v. Herrn Weber, Rathausplatz 1, 61184 Karben 

 
Dazu wurden den beteiligten Stellen die folgenden Vorentwurfs-Unterlagen zur Kenntnis gegeben:  

• die Planzeichnung im Maßstab 1:1.000, 

• der Bebauungsplantext (mit den Textfestsetzungen, nach anderen gesetzlichen Vorschriften 
getroffenen Festsetzungen / nachrichtlichen Übernahmen, Hinweisen und Empfehlungen etc.), 
sowie  

• die Begründung. 
 

Sämtliche Original-Stellungnahmen (auch die der unten nicht kommentierten) sind in der 
Stadtverwaltung einsehbar. 
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A. Folgende Stellen haben Anregungen, Bedenken oder Hinweise zum Bebauungsplan vorge-
bracht, die vom Planungsträger zur Kenntnis genommen bzw. in der Abwägung beachtet 
werden müssen  
(Auflistung in der Reihenfolge des Datums der Stellungnahmen): 

1. Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologie, Schloss Biebrich/Ostflügel,  
65203 Wiesbaden (Schreiben vom 14.01.2019) 

2. Amt für Bodenmanagement Büdingen, Bahnhofstraße 33, 63654 Büdingen  
(Schreiben vom 15.01.2019) 

3. Regionalverband Frankfurt/ Rhein-Main, Poststr. 16, 60329  Frankfurt  
(Schreiben vom 29.01.2019) 

4. Ortsbeirat Groß-Karben, z. Hd. Herrn Gerd Hermanns, Rathausplatz 1, 61184 Karben 
(Schreiben vom 01.02.2019) 

5. OVAG Netz GmbH, Postfach 10 07 63, 61147 Friedberg 
(Schreiben vom 05.02.2019) 

6. Kreisausschuss des Wetteraukreises, Fachdienst 4.1 für Strukturförderung und Umwelt, 
Homburger Straße 17, 61169 Friedberg (Schreiben vom 05.02.2019, mit gesammelten 
Stellungnahmen der verschiedenen Fachstellen im Haus)  

7. NRM Netzdienste GmbH, Solmsstr. 38, 60486 Frankfurt am Main (Schreiben vom 
07.02.2019) 

8. HessenMobil Gelnhausen, Gutenbergstr. 2-4, 63571 Gelnhausen  
(Schreiben vom 07.02.2019) 

9. Dr. Karl Schneider (NABU), Erich-Kästner-Straße 12, 61184 Karben – im Namen der 
folgenden, nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannten Naturschutzverbände: 
- Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen e.V., 
- BUND, Landesverband Hessen e.V., 
- Deutsche Gebirgs- und Wandervereine, Landesverband Hessen e.V., 

- Hessische Gesellschaft für, Ornithologie u. Naturschutz, 
- Landesjagdverband Hessen e. V., 
- Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Hessen e.V., 
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Hessen, 
- Verband Hessischer Fischer e.V. 
(Schreiben vom 01.03.2019) 

10. Regierungspräsidium Darmstadt, Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, Az. V31.2, 
Wilhelminenstraße 1-3, 64278 Darmstadt  (Schreiben vom 07.03.2019) 

11. Deutsche Telekom Technik GmbH, TNL Südwest PTI 34, Jahnstraße 54 - 64,  
63150 Heusenstamm (Schreiben vom 10.04.2019) 

 
 

 [Hinweis:  
In die vorstehende Liste wurden auch Stellungnahmen aufgenommen, in denen ausschließ-
lich Hinweise zur Bauausführung, zu Erschließungsarbeiten o. ä. vorgebracht wurden, 
welche nicht zwingend in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind - diese Hinweise 
sind im Vorfeld bzw. bei der Realisierung von Planungen im Geltungsbereich zu regeln, sind 
jedoch nicht unbedingt Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  
Somit ist aber auch bei derartigen Stellungnahmen zumindest eine Kenntnisnahme geboten, 
weshalb sie unten kommentiert werden.]. 
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B. Folgende Stellen haben eine Stellungnahme abgegeben und darin mitgeteilt, dass sie  
keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise zur Planung haben: 

1. Magistrat der Stadt Frankfurt, Stadtplanungsamt, 60275 Frankfurt (Schreiben vom 
16.01.2019) 

2. Magistrat der Stadt Nidderau, Postfach 11 17, 61123 Nidderau (Schreiben vom 30.01.2019) 

3. Industrie und Handelskammer, Postfach 10 04 55, 61144 Friedberg  
(Schreiben vom 04.02.2019) 

4. Magistrat der Stadt Friedrichsdorf, Hugenottenstraße 55, 61381 Friedrichsdorf 
(Schreiben vom 04.02.2019) 

 
 
 
 

C. Alle übrigen beteiligten Stellen haben keine Stellungnahme abgegeben und somit keine 
Anregungen, Bedenken oder Hinweise vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend werden diejenigen Stellungnahmen, die zu beachtende Anregungen, Bedenken oder in 
der Bauleitplanung zu beachtende Hinweise zum Bebauungsplan vorgebracht haben, wiedergegeben 
und durch eine Beschlussempfehlung gewürdigt. 
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Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

1 Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Abt. Archäologie, Schloss 
Biebrich/Ostflügel, 65203 Wiesbaden (Schreiben vom 14.01.2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[M] 
im Gebiet des Bebauungsplanes sind römische Siedlungsreste bekannt. In Absprache mit der 
Kreisarchäologie sieht das Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, im Hinblick auf 
die gem. § 1 Abs, 6 Nr. 5 BauGB gebotene Berücksichtigung der Belange des Bodendenkmal-
schutzes und der Bodendenkmalpflege jedoch keine komplette Voruntersuchung und Ausgra-
bung auf dem Gelände als erforderlich an. Eine hinreichende Berücksichtigung der o. g. 
öffentlichen Belange wäre vielmehr mit folgender Maßgabe sicherzustellen: 

1. Wenn bei Erdarbeiten (in o.g. Bereich) Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem 
Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
des Wetterauskreises unverzüglich anzuzeigen (§ 21 HDSchG). In diesen Fällen kann für die 
weitere Fortführung des Vorhabens eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 18 
HDSchG erforderlich werden- 

2. Das Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, ist mindestens zwei Wochen vor 
Beginn der Erschließungsarbeiten bzw. Baubeginn erster Bodeneingriffe zu benachrichtigen, 
da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist und eine 
Baubeobachtung seitens unserer Behörde / der Kreisarchäologie stattfinden wird. 
Voraussetzung für eine kostenfreie Beobachtung ist jedoch die pünktliche Anzeige des ge-
planten Bodeneingriffs sowie das Abziehen des Mutterbodens in abzusprechenden Baufens-
tern mit Hilfe einer flachen Baggerschaufel (Böschungshobel). Die Baubeobachtung und 
Bergung einzelner Funde wird kostenfrei vorgenommen werden, wenn hierfür genügend Zeit 
eingeräumt wird. 

3. Sollten bedeutende Reste vorgeschichtlicher Siedlungen / Gräber oder andere Kulturdenk-
mäler auftreten gilt, dass durch die weitere Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 
HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Bodeneingriffe 
eine Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu dokumentieren und zu 
sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Diese Kosten sind vorn jeweiligen Verursacher zu tragen. 

Wir bitten, die Hinweise 1 bis 3 in den Bebauungsplan aufzunehmen. Im Übrigen werden 
gegen den vorliegenden Bebauungsplan seitens der Denkmalfachbehörde keine grundsätz-
lichen Bedenken oder Änderungswünsche vorgebracht. 
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme verhält sich ausschließlich zu den öffentlichen Belan-
gen des Bodendenkmalschutzes und der Bodendenkmalpflege. Eine gesonderte Stellung-
nahme zu den Belangen des Baudenkmalschutzes und der Baudenkmalpflege behält sich die 
Denkmalfachbehörde vor.  [M] 

Der Planungsträger nimmt die Hinweise zu den denkmal-
schutzrechtlichen Vorgaben zur Kenntnis. In Abschnitt IV. 
des Satzungstextes ist bereits (in Ziffer 8) ein Hinweis auf 
die Erhaltungs-, Auskunfts- und Duldungspflichten der 
§§ 11 und 14 sowie auf den Umgang mit Funden gemäß 
§ 20 des Hessischen Denkmalschutzgesetzes aufgeführt. 
Zur Verbesserung der Transparenz sollte aber der Anre-
gung des Einwenders gefolgt werden, „die Hinweise 1 bis 
3 in den Bebauungsplan aufzunehmen“, sodass eine 
Konkretisierung erfolgt, durch welche die genauen denk-
malschutzrechtlichen Erfordernisse für jedermann bereits 
aus dem Text ersichtlich werden 

 

 

 

 

 

 

 

 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschlag: 

Den Anregungen wird durch die in der obigen 
Stellungnahme erläuterten, klarstellenden Ergänzun-
gen in Abschnitt IV. des Satzungstextes entsprochen.  

[Darüber hinaus sind keine Beschlüsse erforderlich]. 
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Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

2 Amt für Bodenmanagement Büdingen, Bahnhofstraße 33, 63654 Büdingen  
(Schreiben vom 15.01.2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

[M] 

 
[M] 

 

Der Planungsträger nimmt die Hinweise zur Kenntnis. Die 
Geobasisdaten-Quelle wird wunschgemäß auf der Plan-
urkunde ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschlag: 

Kein Beschluss notwendig (keine Anregung zur 
Bauleitplanung; lediglich redaktionelle Änderung).    
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Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

3 Regionalverband Frankfurt/ Rhein-Main, Poststr. 16, 60329 Frankfurt  
(Schreiben vom 29.01.2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

[M] 

 
 [M] 

 

Die Hinweise zur bereits eingeleiteten Änderung des 
RegFNP2010 und den bisherigen Ergebnissen werden 
dankend zur Kenntnis genommen. 

Die beigefügten automatisierten Daten aus der SUP wer-
den für die Umweltprüfung ausgewertet und in den Um-
weltbericht, der zur Offenlage Bestandteil der Bebau-
ungsplan-Unterlagen wird, eingearbeitet.   

 

 

 

 

 

 

 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschlag: 

Kein Beschluss notwendig (keine Anregung zur Bau-
leitplanung; lediglich redaktionelle Änderung).    
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Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

4 Ortsbeirat Groß-Karben, z. Hd. Herrn Gerd Hermanns, Rathausplatz 1,  
61184 Karben (Schreiben vom 01.02.2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

[M] 

 

 
 
 
 

 
Die auf der homepage eingestellte Planfassung stellt den 
Vorentwurf des Bebauungsplanes dar, der Lageplan in 
der Bekanntmachung diente lediglich der Darstellung der 
Lage des Geltungsbereiches. 
 
 
 
 
 

Der Anregung des Ortsbeirates, auf den (einen Graben 
querenden) Verbindungsweg zwischen dem geplanten 
Parkplatz und der Straße ´Am Selzerbrunnen zu verzich-
ten, sollte – auch im Hinblick auf die diesbezüglich kriti-
sche Stellungnahme des Kreisausschusses (s. u., lfd. Nr. 
6, Stellungnahme der FSt 4.1.3), der Lage im Gewässer-
randstreifen und in einem zu querenden (und damit zu 
rodenden) Gehölzbestand sowie dem Erfordernis eines 
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahrens – entspro-
chen werden. 

Der Anregung des Ortsbeirates, für die Erweiterung des 
bestehenden Hotels den Stellplatz-Schlüssel zu verdop-
peln, sollte nicht entsprochen werden. Selbst wenn die 
Nutzung als boardinghouse tatsächlich ein durchschnitt-
lich höheres Fahrzeugaufkommen zur Folge hat als die 
einer „normalen“ Hotel-Nutzung, so erscheint eine solche 
Erhöhung, deren Umsetzung einen sehr hohen (dauerhaft 
vorzuhaltenden) Flächenbedarf sowie entsprechende 
Versiegelungen zur Folge hat, unverhältnismäßig. Es ist 
zum einen sicher nicht von einer dauerhaften oder gar 
einer Voll-Belegung dieses Nutzungssegments auszuge-
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Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 [M] 

hen, der einen derartigen Flächenbedarf rechtfertigen 
würde. Die Tatsache, dass dieses boardinghouse-Ange-
bot lediglich die Optionen für den Hotelbetreiber erhöhen 
soll, bei saisonbedingt schwächerer Auslastung des Ho-
tels dann auch solche länger wohnenden (aber naturge-
mäß weniger „lukrativen“) Gäste aufzunehmen, rechtfer-
tigt kaum, dass er Stellplätze in dem Maß vorhält, wie es 
eine Vollbelegung des boardinghouse-Traktes erforderte. 
Es dürfte zudem in seinem ureigenen Interesse sein, für 
tatsächlich stärkeren Stellplatzbedarf temporäre Alterna-
tiv-Regelungen zum Wohle seiner Gäste zu akquirieren, 
so bspw. Vereinbarungen mit dem Eigentümer des ge-
planten neuen Parkplatzes auf zeitweise Mitbenutzung 
einiger dieser Stellplätze.  

Die Hinweise und Empfehlungen in Abschnitt IV. des 
Satzungstextes enthalten u. a. Hinweise auf bestehende 
Vorgaben nach anderen als den baugesetzlichen Grund-
lagen, Richtlinien etc. und auf sonstige im Rahmen der 
Realisierung von Vorhaben und / oder bei der Erschlie-
ßung des Gebietes möglichst zu beachtende Vorgaben 
sowie daraus abgeleitete Empfehlungen. Es fehlen aber 
fast durchweg die rechtlichen Voraussetzungen des § 9 
Abs. 1 Baugesetzbuch, diese als verbindliche Festset-
zungen im Bebauungsplan aufzunehmen.  
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschläge: 

1. Der Anregung, auf den (einen Graben querenden) 
Verbindungsweg zwischen dem geplanten Parkplatz 
und der Straße ´Am Selzerbrunnen zu verzichten, 
wird aus den genannten Gründen entsprochen.     

 
 

2. Der Anregung, für die Erweiterung des bestehenden 
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Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

Hotels den Stellplatz-Schlüssel für die boarding-
house-Nutzung zu verdoppeln, wird aus den ge-
nannten Gründen nicht entsprochen.  

 

3. Der Anregung, die „Hinweise und Empfehlungen“ in 
Abschnitt IV. des Satzungstextes als verbindliche 
Festsetzungen in den B-plan aufzunehmen, kann aus 
den erläuterten Gründen nicht entsprochen werden. 

 
 

 



Bebauungsplan Nr. 223 ´Am Quellenhof`, Stadt Karben, Stadtteil Groß-Karben 

Auswertung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB Seite 12 

 
 

Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

5 OVAG Netz GmbHAG, Postfach 10 07 63,  
61147 Friedberg   (Schreiben vom 05.02.2019) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

[M] 

 
  
 
 

Die Hinweise auf verschiedenen Kabel und Anlagen des 
Versorgungsträgers (die aus der auf der übernächsten 
Seite einkopierten Anlage ersichtlich sind) werden dan-
kend zur Kenntnis genommen. Wie der beigefügte Plan 
zeigt, liegt lediglich ein kurzer Abschnitt eines 20 kV-Erd-
kabels im Geltungsbereich (in der Parzelle 519 am Süd-
westrand des Plangebietes, auf der Grüninsel zwischen 
der Hotelzufahrt und der Straße ´Am Selzerbrunnen`). Da 
diese Fläche der Stadt gehört, muss sie auch nicht über 
ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert werden. Alle 
anderen in der Anlage eingezeichneten Kabeltrassen 
sowie die vorhandenen Schaltstationen liegen außerhalb 
des Geltungsbereiches.  

Die übrigen Hinweise zur Berücksichtigung aller Anlagen 
des Einwenders werden zur Kenntnis genommen, den 
Eigentümern und Bauherrn der Flächen des Geltungsbe-
reiches weitergegeben. Außerdem wird in Abschnitt IV. 
des Satzungstextes ein entsprechender Hinweis auf die 
Kabel und Anlagen der OVAG Netz GmbH aufgenom-
men, und dass Arbeiten (einschließlich Pflanzungen) in 
der Nähe dieser Kabel und Anlagen frühzeitig mit dem 
genannten Ansprechpartner des Netzbezirkes Friedberg 
abzustimmen sind. Die Zugänge zu den nahe gelegenen 
Schaltstationen werden vom Geltungsbereich nicht in 
Anspruch genommen.  
In Abschnitt IV. des Satzungstextes ist bereits (in Ziffer 9) 
ein Hinweis auf die Erfordernisse zum Schutz von Ver- 
und Entsorgungsleitungen, auch bei Pflanzungen etc., 
aufgeführt. Außerdem ist dort bereits vorgegeben, dass 
„die Träger der Ver- und Entsorgung (8) frühzeitig über 
den Beginn der Erschließungs-und Baumaßnahmen zu 
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[M] 

unterrichten“ sind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Fa. Satis & Fy wurde bereits über den Abstimmungs-
bedarf hinsichtlich des Anschlusses für die geplante Be-
triebserweiterung in Kenntnis gesetzt; eine ggf. erforder-
liche kundeneigene Trafostation wäre dann in der Fläche 
des Gewerbegebietes zu installieren. 
Der umwelt- bzw. naturschutzfachliche Ausgleich erfolgt 
vollständig über die Ablösung von Ökopunkten, sodass 
keine externen Kompensationsflächen notwendig werden.  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschlag: 

Kein Beschluss notwendig - lediglich redaktionelle, 
nicht der Abwägung unterliegende Änderungen (bzw. 
nachrichtliche Übernahme von Anlagen) im Bebau-
ungsplan; ansonsten keine Anregung zur Bauleitpla-
nung - die Hinweise sind im Rahmen der nachfolgen-
den Ausführungs- bzw. Erschließungsplanung zu be-
achten bzw. abzuarbeiten).  
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Anlage zum Schreiben der OVAG Netz 
GmbH vom 05.02.2019  
(Planauszug hier unvollständig, aber mit allen 
in dem (Bebauungs-)Plan eingezeichneten 
Anlagen und Leitungen des Trägers) 
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6 Kreisausschuss des Wetteraukreises, Fachdienst 4.1 für Strukturförderung 
und Umwelt, Homburger Straße 17, 61169 Friedberg (Schreiben vom 
05.02.2019, mit gesammelten Stellungnahmen der verschiedenen Fachstellen im 
Haus) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[M] 
nachfolgend überlassen wir ihnen die Stellungnahme des Wetteraukreises: 

FB 4.1 Archäologische Denkmalpflege.  
Ansprechpartner: Herr Dr. Jörg Lindenthal 
Gegen den vorgesehenen Bebauungsplan werden seitens der Archäologischen 
Denkmalpflege des Wetteraukreises folgende Änderungswünsche vorgebracht, die 
folgenden Auflagen und Hinwiese sind in die textliche Festsetzung aufzunehmen. 
Da im Gebiet des Bebauungsplanes römische Siedlungsreste bekannt sind, ist gem. 
§ 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB die Berücksichtigung der Belange des Bodendenkmalschut-
zes und der Bodendenkmalpflege mit folgender Maßgabe erforderlich:  
1. Wenn bei Erdarbeiten (in o. g. Bereich) Bodendenkmäler bekannt werden, so ist 
dies dem Landesamt für Denkmalpflege, hessenArchäologie, oder der Archäolo-
gischen Denkmalpflege des Wetteraukreises unverzüglich anzuzeigen (§ 21 
HDSchG). In diesen Fällen kann für die weitere Fortführung des Vorhabens eine 
denkmalschutzrechtliche Genehmigung nach § 18 HDSchG erforderlich werden.  
2. Die Archäologische Denkmalpflege des Wetteraukreises oder das Landesamt für 
Denkmalpflege, hessenArchäologie, sind mindestens zwei Wochen vor Beginn der 
Erschließungsarbeiten (Straßenbau sowie Ver- und Entsorgung) zu benachrichtigen, 
da im Bebauungsplanbereich mit dem Auftreten von Bodendenkmälern zu rechnen ist 
und eine Baubeobachtung seitens unserer Behörde stattfinden wird.  
3. Sollten bedeutende Reste der vorgeschichtlichen Siedlungen oder Gräber auftreten 
gilt, dass durch die weitere Bebauung Kulturdenkmäler im Sinne von § 2 Abs. 2 
HDSchG (Bodendenkmäler) zerstört werden. Daher muss im Vorfeld weiterer Boden-
eingriffe eine Grabungsmaßnahme vorgeschaltet werden, um das Kulturgut zu doku-
mentieren und zu sichern (§ 18 Abs. 5 HDSchG). Diese Kosten sind vom jeweiligen 
Verursacher zu tragen.  
Das Landesamt für Denkmalpflege Hessen, Archäologische und Paläontologische 
Denkmalpflege, erhält eine Kopie.  
 
 

 
 
Zu FB 4.1 Archäologische Denkmalpflege: 
Die vom Einwender mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
Hessen, Abt. Archäologie, abgestimmte Stellungnahme ist 
annähernd wortgleich mit dieser, die bereits oben (unter lfd. Nr. 
1) kommentiert wurde; darauf sei an dieser Stelle verwiesen. 
Die dort aufgeführte Kommentierung sowie der Beschluss-
vorschlag, dass „zur Verbesserung der Transparenz (8) der 
Anregung des Einwenders gefolgt werden“ sollte, „die Hinweise 
1 bis 3 in den Bebauungsplan aufzunehmen“, gelten somit auch 
für die nebenstehend aufgeführte Einwendung. 
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FSt 2.3.6 Brandschutz. Ansprechpartner: Herr Lars Henrich 
Gegen das Vorhaben bestehen keine Bedenken, wenn folgende Maßnahmen berück-
sichtigt werden:  

Möglichkeiten der Überwindung:  
Löschwasserversorgung  
Zur Sicherstellung des Löschwasserbedarfs (§ 3 Abs. 4 HBKG) ist in Anlehnung an 
das DVGW Regelwerk - Arbeitsblatt W 405 entsprechend der baulichen Nutzung 
gemäß § 17 Baunutzugsverordnung - BauNVO - folgender Löschwasserbedarf erfor-
derlich: 1600 l/min.  
Diese Löschwassermenge muss mindestens für eine Löschzeit von 2 Stunden zur 
Verfügung stehen. Der Fließdruck darf im Versorgungsnetz bei max. Löschwasser-
entnahme über die eingebauten Hydranten nicht unter 1,5 bar absinken.  
Kann diese Löschwassermenge vom öffentlichen Versorgungsnetz nicht erbracht 
werden, so ist der Löschwasservorrat durch andere geeignete Maßnahmen, z.B. 
Löschteiche (DIN 14 210), unterirdische Löschwasserbehälter (DIN 14 230) oder die 
Einrichtung von Löschwasserbehälter (DIN 14 230) oder die Einrichtung von Lösch-
wasserentnahmestellen an „offenen Gewässern“ sicherzustellen.  

Hydranten:  
Zur Löschwasserentnahme sind im öffentlichen Versorgungsnetz Hydranten – Unter-
flurhydranten nach DIN 3221 bzw. Überflurhydranten nach DIN 3222 einzubauen.  
Folgende Abstände sind einzuhalten:  
► Offene Wohngebiete 120 m  
► geschlossene Wohngebiete 100 m  
► Geschäftsstraßen 80 m.  
Für den Einbau der Hydranten ist das DVGW Regelwerk - Arbeitsblatt W 331 (M) - 
einzuhalten.  
Überflurhydranten sind entsprechend DIN 3222 farblich zu kennzeichnen.  
Unterflurhydranten sind durch Hinweisschilder für Brandschutzeinrichtungen nach DIN 
4066 gut sichtbar zu kennzeichnen. 
Sonstige Maßnahmen:  
Die Straßen sind so zu befestigen, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer 
Achslast von mindestens 10 t und einem zulässigen Gesamtgewicht von 16 t ohne 
Schwierigkeiten befahren werden können. Auf die Muster Richtlinie der Fachkommis-
sion Bauaufsicht der ARGEBAU vom Juli 1998 „Flächen für die Feuerwehr“ wird ver-
wiesen.  

Zu FSt 2.3.6 Brandschutz: 
In Ziffer 4 in Abschnitt IV. des Satzungstextes sind bereits 
entsprechende Aussagen zur Löschwasserversorgung auf-
geführt. Dort heißt es u. a. (ganz im Sinne des Einwenders), 
dass „als ausreichende Menge zur Löschwasserversorgung 
(8) eine Wassermenge von mindestens 96 m3 pro Stunde 
bzw. 1.600 l / min. bei einem Mindestdruck von 1,5 bar über 
einen Zeitraum von zwei Stunden angesehen“ wird – und 
dazu dann auch bereits: „Die Vorhaltung dieser Mindestlösch-
wassermenge wird durch die Stadtwerke Karben als gewähr-
leistet angesehen“.   
 
 
 
 
 
 
An derselben Stelle im Satzungstext ist zudem ein Hinweis auf 
die Beachtung verschiedenerer Blätter des DVGW-Regelwerks 
(Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V., Frank-
furt / Main) aufgeführt, so u.a. auf die Technische Mitteilung 
Merkblatt W 331 vom November 2006 (zur Auswahl, Einbau 
und Betrieb von Hydranten); oder auf die Technische Regel 
Arbeitsblatt W 405 vom Februar 2008 (Bereitstellung von 
Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung). 
 
 

Zudem sind in Ziffer 5 in Abschnitt IV. des Satzungstextes 
bereits entsprechende Aussagen zu den Erfordernissen von 
Brandbekämpfungs- und Rettungsfahrzeugen aufgeführt, so 
u.a. sogar auch ausdrücklich ein Hinweis auf die Beachtung der 
besagten Muster-Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr der 
Fachkommission Bauaufsicht der ARGEBAU (im Satzungstext 
wird allerdings nicht die von 1998, sondern bereits die neuere 
Ausgabe vom Februar 2007 genannt). 
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FSt 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege  
Ansprechpartner/in: Frau Anna Eva Heinrich  
Es bestehen keine Einwendungen und Bedenken.  
Rechtsgrundlage: § 14, 15 BNatSchG; § 9 Abs. 1a BauGB  
Möglichkeit der Überwindung:  
Gegen das oben genannte Verfahren haben wir aus der Sicht uns zu vertretenden 
Belange grundsätzlich keine Einwende. Die Unterlagen sind jedoch nicht vollständig. 
Eingriffsausgleichsbilanzierung, als auch ein Artenschutzrechtliches Gutachten sind 
bis dato nicht vorhanden und müssen nachgeliefert werden.  

 
FSt 4.1.3 Wasser und Bodenschutz  
Ansprechpartner/in: Herr Thomas Buch  
Einwendungen: Gewässerrandstreifen der Nidda und der Grabenparzellen Gemar-
kung Groß-Karben, Flur 2, Flurstücke 515 und 518  
Der vorliegende Entwurf sieht vor, im gesetzlich festgeschriebenen Gewässerrand-
streifen die Errichtung baulicher Anlagen (z.B. Verkehrsflächen) zu ermöglichen. Nach 
den Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und des Hessischen Was-
sergesetzes (HWG) ist die Ausweisung von Baugebieten durch Bauleitpläne in Ge-
wässerrandstreifen verboten. Möglichkeiten der Befreiung von diesem Verbot beste-
hen nicht.  
 
Rechtsgrundlage: § 23 HWG zu § 38 Wasserhaushaltsgesetz (WHG)  

Möglichkeit der Überwindung:  
Keine  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu FSt 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege  
Der Umweltbericht, einschließlich einer Eingriffs-/Ausgleichs-
Bilanzierung, sowie ein Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag 
werden zur Offenlage der Bebauungsplanung beigefügt.   
 
 
 
 
 
 
 
Zu FSt 4.1.3 Wasser und Bodenschutz  
Der Gewässerrandstreifen der Nidda wurde bei der Planung 
berücksichtigt. Gemäß § 38 Abs. 2 Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) bemisst sich der Gewässerrandstreifen „ab der Linie des 
Mittelwasserstandes, bei Gewässern mit ausgeprägter 
Böschungsoberkante ab dieser Oberkante“. Der Gewässer-
randstreifen ist gemäß § 38 Abs. 2 WHG im Außenbereich 5 
Meter breit; gemäß § 23 Abs. 1 Hessisches Wassergesetz 
(HWG) gilt in Hessen abweichend davon jedoch eine Breite von 
10 Metern, im Innenbereich im Sinne der §§ 30 und 34 des 
Baugesetzbuches von 5 Metern. Wie die Planzeichnung zeigt, 
liegt der neue geplante Parkplatz auf Flst. 516 bereits über 
15 m von der Parzellengrenze (dazu s. u.) entfernt, da in diese 
Richtung eine naturnahe Ausgleichsfläche als Puffer vorgese-
hen ist. Der am Nordostrand bestehende, im B-plan nachricht-
lich übernommene Parkplatz grenzt zwar an die Parzelle an, in 
der auch die Nidda liegt. Allerdings liegt in dieser Parzelle zu-
nächst (von Ost nach West) der asphaltierte überregionale 
Radweg (der ohnehin bereits – als rechtmäßig errichtete bauli-
che Anlage - den Gewässerrandstreifen limitiert) und dann ein 
diesen begleitender Wiesenstreifen, bis dann erst die Böschung 
zu Nidda hin folgt; die Mittelwasserlinie folgt erst nach weiteren 
ca. 3-4 Metern.  
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Foto 1: Nidda, Radweg sowie (am linken Bildrand) östlicher Rand 

des unbefestigten Bestands-Parkplatzes. 
 

Der Gewässerrandstreifen zu dem Graben auf Parzelle 515 
ist gemäß den genannten gesetzlichen Vorgaben und der Aus-
sage des Einwenders, dass keine Möglichkeiten der Befreiung 
von diesem Verbot bestehen, zu übernehmen. Somit ist am 
Nordrand des geplanten Parkplatzes ein entsprechender Strei-
fen als Gewässerrandstreifen im Bebauungsplan zu überneh-
men. Da die festzusetzende naturnahe Gestaltung eine umwelt- 
bzw. naturschutzfachliche Aufwertung gegenüber dem Status 
quo (Ackernutzung) darstellt, kann diese Fläche allerdings als 
Kompensation anerkannt werden.  
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Foto 2: Grabenparzelle 515, links der Acker, auf dem der Parkplatz 

geplant ist. 

Die Ausweisung eines Gewässerrandstreifens zu dem Gra-
ben auf Parzelle 518 (südlich des Geltungsbereiches) hinge-
gen ist nicht erforderlich. Aus der Planzeichnung ist ersichtlich, 
dass die Baugrenze zu diesem Graben hin identisch ist mit der 
bestehenden Ausdehnung der dortigen Baukörper des Hotels 
sowie der Tennishalle. Die Planung sichert somit zum einen die 
bisher (rechtmäßigen) Abstände von 5 m bis zu der dann fol-
genden, nochmals ca. 4 m breiten Wegeparzelle, die den 
(rechtmäßig asphaltierten) Radweg enthält, der bereits die 
möglichen ökologischen Funktionen eines Gewässerrandstrei-
fens limitiert. Böschungsoberkante bzw. Mittelwasserlinie des 
Grabens liegen dann nochmals über 1 m von der Wegeparzelle 
entfernt, sodass die bestehenden und die künftig zulässigen 
Baukörper bereits Abstände von über 10 m wahren. 
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Fachliche Stellungnahme  
Beabsichtigte eigene Planungen:  
Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten  
Das Plangebiet liegt nicht im amtlich festgestellten Überschwemmungsgebiet der 
Nidda, jedoch unmittelbar am Rand.  
In den vom Land Hessen aktuell erarbeiteten Hochwasserrisikomanagementplänen 
wird dargestellt, dass das Plangebiet bei einem hundertjährlichen Hochwasser bei 
Versagen der entlang der Nidda vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen zu 
weiten Teilen überflutet würde. Bei HQExtrem (1,3-fach HQ100) wird das Plangebiet 
überflutet, da die vorgenannten Hochwasserschutzeinrichtungen bei einem solchen 
Ereignis nicht mehr wirksam sind.  
In § 78b WHG wird geregelt, dass bei der Aufstellung von Bauleitplänen für nach § 30 
Absatz 1 und 2 oder nach § 34 des Baugesetzbuches (BauGB) zu beurteilende Ge-

 
Foto 3: Grabenparzelle 518, Radweg sowie Bestand Hotel und 

Tennishalle (von rechts nach links). 
 

Dem Planungsträger sowie den Grundstückseigentümern und 
Bauherrn sind die Lage des Plangebietes in der weiteren Nidda-
Niederung und die daraus resultierende Unmöglichkeit eines 
absoluten Hochwasserschutzes selbstverständlich bewusst. 
Allerdings liegt das Plangebiet außerhalb des Überschwem-
mungsgebietes. Das Szenario einer Überflutung im Falle des 
Versagens oder der Überströmung der vorhandenen Hochwas-
serschutzanlagen im Falle von außergewöhnlichen Hochwas-
serabflüssen ist angesichts der vorhandenen Schutzeinrichtun-
gen als sehr hypothetisch anzusehen. Es handelt sich hier, wie 
auch in der Begründung erläutert, um eine städtebaulich und 
ökonomisch sehr sinnvolle Planung für Betriebserweiterungen 
in einem Bereich, der bereits in weiten Teilen von baulichen 
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biete insbesondere der Schutz von Leben und Gesundheit und die Vermeidung er-
heblicher Sachschäden in der Abwägung nach § 1 (7) BauGB zu berücksichtigen 
sind.  
In diesem Zusammenhang weisen wir ergänzend darauf hin, dass bei Hochwasser-
führung der Nidda die Wasserspiegellagen über den Geländehöhen im Plangebiet 
liegen und es damit zu zu Tage tretendem Grundwasser kommen kann.  
In § 9 Baugesetzbuch (BauGB) ist geregelt, dass Risikogebiete außerhalb von Über-
schwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
nachrichtlich übernommen werden sollen. Diesbezüglich sind die Unterlagen zu er-
gänzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Anlagen geprägt wird; lediglich der geplante Parkplatz rückt 
näher an die Nidda. Das verbleibende ´Restrisiko` wird als 
verhältnismäßig gering angesehen und wird daher in Kauf 
genommen; es kann zudem durch entsprechende bauliche 
Vorkehrungen weiter minimiert werden. 
Um aber - im Hinblick auf die den vom Land Hessen aktuell 
erarbeiteten Hochwasserrisikomanagementpläne - der kommu-
nalen Hinweispflicht nachzukommen, sollte der Anregung wie 
folgt entsprochen:  

- Das Plangebiet wird gemäß § 9 Abs. 6a BauGB als „Risiko-
gebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten im 
Sinne des § 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes“ 
nachrichtlich übernommen. 

- In den „Hinweisen und Empfehlungen“ in Abschnitt IV. des 
Satzungstextes wird folgender Text aufgeführt: „Gemäß den 
vom Land Hessen aktuell erarbeiteten Hochwasserrisiko-
managementplänen kann das Plangebiet bei einem hundert-
jährlichen Hochwasser und bei Versagen der entlang der 
Nidda vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen zu wei-
ten Teilen überflutet werden. Daraus resultiert das Erfordernis 
einer an diese Lage angepassten Bauweise. Die dazu in der 
einschlägigen Literatur (z. B. in der Hochwasserschutzfibel 
des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Stadtentwick-
lung „Objektschutz und bauliche Vorsorge“ vom Mai 2013 
u. a.) aufgeführten Empfehlungen (bspw. Keller allenfalls mit 
wasserdichter, auftriebssicherer Wanne oder Verzicht auf 
Keller; hochwassersichere Lagerung wassergefährdender 
Stoffe etc.) sollten im Rahmen der konkreten Erschließungs- 
bzw. Hochbauplanung beachtet bzw. realisiert werden“. 

- Die in Ziffer 3 in Abschnitt IV. des Satzungstextes zu diesem 
Thema bisher bereits aufgeführte Hinweise („Im Plangebiet ist 
u. U. „mit zeitweilig hohen Grundwasserständen in der Nähe 
des Grabens bzw. der Nidda zu rechnen. Daher ist mglw. die 
Ausführung von wasserdichten Kellern (Ausbildung als 
Wanne) erforderlich, oder es ist auf Keller ganz zu verzichten. 
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Errichtung einer Überfahrt über die Grabenparzelle Gemarkung Groß-Karben, Flur 2, 
Flurstück 515  
Für die Errichtung einer Überfahrt über die betreffende Gewässerparzelle ist eine 
wasserrechtliche Genehmigung erforderlich. Art und Umfang der vorzulegenden 
Unterlagen sind mit unserer Fachstelle abzustimmen.  
 
Hochwasserschutzdeich der Nidda  
Hinsichtlich der Gestaltung der zum Niddadeich gelegenen Fläche für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft weisen wir auf die 
Regelungen des § 49 HWG hin. Insbesondere sind die Verbote zur Anlage und Er-
weiterung von Baum- (10m zum Deichfuß) und Strauchpflanzungen (5m zum Deich-
fuß) zu beachten.  

Entwässerung des Plangebietes  
Einzelheiten zur Entwässerung des Plangebietes sind mit dem Regierungspräsidium 
Darmstadt, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Frankfurt als zuständiger Wasserbe-
hörde abzustimmen.  
 
FSt 4.2.2 Agrarfachaufgaben. 
Ansprechpartnerin: Frau Silvia Bickel 
Es bestehen keine Einwendungen und Bedenken. 

Fachliche Stellungnahme:  
Aus landwirtschaftlicher Sicht haben wir keine Bedenken zu dem o.g. Bebauungsplan.  

Anregung  
Die verbleibende Restackerfläche von ca. 3000 qm ist nicht mehr wirtschaftlich 
landwirtschaftlich zu nutzen. Wir regen von daher an, auf der verbleibenden 
Restfläche (Fl. 2, Flst. 516) eine Ausgleichsmaßnahme zu planen. 

Es wird empfohlen, die Gebäudegründungen und evtl. 
Kellerbereiche mit entsprechendem Schutz vor Grundwasser 
und Staunässe bzw. drückendem Wasser auszustatten.“) 
werden ergänzt um den Passus, dass „bei Hochwasser-
führung der Nidda die Wasserspiegellagen über den 
Geländehöhen im Plangebiet liegen und es damit zu zutage 
tretendem Grundwasser kommen kann“. 

Die Begründung wird um diese Aspekte ergänzt. 
 
Sofern der Planungsträger an der Überfahrt über die Graben-
parzelle (die auch der Ortsbeirat Groß-Karben ablehnt, dazu s. 
oben unten lfd. Nr. 4) festhalten möchte, wäre das wasserrecht-
liche Verfahren frühzeitig durchzuführen. 

 

Wenngleich aktuell diese Abstände zu einem Deichfuß eines 
Hochwasserschutzdeichs der Nidda nicht tangiert werden, 
sollte die Auflage in die textliche Festsetzung zu der für die 
besagte Fläche festgelegten Maßnahmen aufgenommen wer-
den. 
 

Die Aussage, die Entwässerung des Plangebietes mit der zu-
ständigen Wasserbehörde beim RP Darmstadt abzustimmen, 
wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Erschlie-
ßungsplanung beachtet.  
 
Zu FSt 4.2.2 Agrarfachaufgaben. 
Da der Ausgleich über das Ökokonto der Stadt geregelt wird, 
besteht kein städtebauliches Erfordernis, die besagte Rest-
ackerfläche über die vorliegende Bebauungsplanung mit zu 
überplanen, zumal die genaue Zielsetzung für die Fläche nicht 
geklärt wurde und diese Fläche aktuell auch nicht der Stadt 
gehört. Allerdings bemüht sich die Stadt bereits um den Erwerb 
dieser Fläche, um sie ggf. im Zuge der Innenstadtentwicklungs-
Planung - als Teil eines vorgesehenen großzügigen Grün-
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FD 4.5 Bauordnung  
Ansprechpartner/in: Frau Birgit Wirtz  
Es liegen Einwendungen vor.  

Rechtsgrundlage: BauGB, BauNVO, HBO, Verordnungen  

Fachliche Stellungnahme:  
1. Sonstige Sondergebiete gem. § 11 BauNVO können für solche Gebiete festgesetzt 
werden, die sich von den Baugebieten nach §§ 2 bis 10 wesentlich unterscheiden. Da 
ein Hotel in der unterschiedlichsten Gebietskategorien der BauNVO zulässig ist, ist 
nicht nachvollziehbar, warum in dem Plangebiet ein sonstiges Sondergebiet, 
Zweckbestimmung "Hotel" festgesetzt wurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Da weder eine Begründung noch textliche Festsetzungen vorgelegt wurden, bleibt 
eine detailliertere Prüfung der Behördenbeteiligung gem. § 4(2) vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

flächenkonzepts - miteinzubeziehen. 
 
Zu FD 4.5 Bauordnung  
Zu 1.  

Da in diesem Sondergebiet ausschließlich ein Hotel, ein-
schließlich spezieller Formen des Beherbergungsgewerbes 
wie z.B. Boardinghäuser, geplant und vom Planungsträger 
gewünscht ist, ist es sogar zwingend notwendig, ein Sonder-
gebiet im Sinne des § 11 BauNVO festzusetzen. Falls man 
nämlich eine andere Gebietskategorie festsetzen würde, in der 
Hotels - u. a. - auch zulässig sind, müssten im vorliegenden 
Fall alle sonstigen in diesem Gebiet zulässigen, hier aber eben 
nicht erwünschten Nutzungen (sei es bspw. sonstiges Gewer-
be, sei es sonstige Wohnnutzung, die dann bspw. immissions-
schutzrechtlich anders zu beurteilen wäre, o. a.) ausgeschlos-
sen werden. Dies hätte dann aber zur Folge hätte, dass die 
die allgemeine Zweckbestimmung des festgesetzten Bauge-
biets nicht mehr gewahrt wäre. Es ist somit ein Gebiet, wel-
ches sich“ von den Baugebieten nach den §§ 2 bis 10 wesent-
lich unterscheidet“. Daher ist es eben sinnvoll bzw. sogar 
geboten, ein Sondergebiet festzusetzen. 

Zu 2.  
Die Aussage ist nicht nachvollziehbar – sämtliche Unterlagen 
standen allen angeschriebenen Stellen selbstverständlich zur 
Verfügung.  
In allen Schreiben wurde ausdrücklich darauf verwiesen, dass 
die Planungsunterlagen auf der homepage der Stadt Karben 
unter einem genannten link eingesehen werden können. Der 
Kreisausschuss des Wetteraukreises hatte zudem 10 Plots 
des Bebauungsplanes per Post erhalten, sogar mit dem aus-
drücklichen Hinweis, dass - falls es für nötig erachtet würde 
(auch wenn dies aus ökologischen Gründen grundsätzlich zu 
minimieren ist) - auch Druckfassungen der Textteile per Post 
zugeschickt würden, wozu man sich beim Unterzeichner des 
Anschreibens oder der Stadtverwaltung melden konnte. 
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FSt 4.5.0 Denkmalschutz  
Ansprechpartner/in: Herr Uwe Meyer  
Keine Einwendungen.  
 
FB5, LU3 Besondere Schulträgeraufgaben  
Ansprechpartner/in: Herr Welf Kunold  
Gegen den vorgesehenen Bebauungsplan der Stadt Karben werden aus Sicht des 
Schulträgers keine Bedenken geltend gemacht.  
 

 [M] 

 
Zu FSt 4.5.0 Denkmalschutz  
Kein Kommentar erforderlich. 
 
FB5, LU3 Besondere Schulträgeraufgaben  
Kein Kommentar erforderlich. 
 
 
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschläge: 

1. Der Anregung des FB Archäologische Denkmalpflege, die 
von ihm genannten Hinweise 1 bis 3 in den Bebauungsplan 
aufzunehmen, wird aus den genannten Gründen ent-
sprochen.  

2. Der Anregung der FSt Wasser und Bodenschutz, einen 
Gewässerrandstreifen zu dem Graben auf Parzelle 515 aus-
zuweisen, wird entsprochen. Somit ist am Nordrand des ge-
planten Parkplatzes ein 5 m breiter Streifen als Gewässer-
randstreifen im Bebauungsplan zu übernehmen. Es werden 
Aufwertungsmaßnahmen (Ansaat und Anpflanzungen) fest-
gesetzt sodass diese Teilfläche als Ausgleichsfläche aner-
kannt werden kann.    

3. Der Anregung der FSt Wasser und Bodenschutz, Gewässer-
randstreifen auch zu dem zu dem Graben auf Parzelle 518 
(südlich des Geltungsbereiches) sowie zur Nidda hin auszu-
weisen, wird aus den erläuterten Gründen nicht entsprochen. 

4. Der Anregung der FSt Wasser und Bodenschutz, gemäß den 
vom Land Hessen aktuell erarbeiteten Hochwasserrisikoma-
nagementplänen das Plangebiet gemäß § 9 Abs. 6a BauGB 
als „Risikogebiet außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
im Sinne des § 78b Absatz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes“ 
nachrichtlich zu übernehmen, wird entsprochen. Es werden 
die dazu oben erläuterten Hinweise im Satzungstext ergänzt. 



Bebauungsplan Nr. 223 ´Am Quellenhof`, Stadt Karben, Stadtteil Groß-Karben 

Auswertung der frühzeitigen Beteiligungsverfahren gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB Seite 25 

 

Nr. Schreiben im Originalwortlaut Stellungnahme des Planungsträgers  
(Erörterung / Beschlussvorschlag) 

 

5. Der Anregung der FSt Wasser und Bodenschutz, auf die 
Regelungen des § 49 HW, insbesondere auf die Verbote zur 
Anlage und Erweiterung von Baum- (10 m zum Deichfuß) 
und Strauchpflanzungen (5 m zum Deichfuß) hinzuweisen, 
wird durch eine Aufnahme im Satzungstext zu den Maßnah-
men auf der 15 m breiten Ausgleichsfläche am Ostrand ent-
sprochen.  

6. Der Anregung der FSt Agrarfachaufgaben, die im Südosten 
verbleibende „Restackerfläche von ca. 3000 qm“ (Fl. 2, Flst. 
516) als Ausgleichsfläche zu nutzen, wird aus den genann-
ten Gründen nicht entsprochen.  

7. Die Bedenken des FD 4.5 Bauordnung gegenüber der 
Festsetzung eines Sondergebietes gem. § 11 BauNVO für 
das südliche Teilgebiet des Hotelbetriebes werden aus den 
genannten Gründen zurückgewiesen; die Festsetzung bleibt 
bestehen. 
 [Darüber hinaus sind keine weiteren Beschlüsse zu den 
sonstigen Anregungen und Hinweisen erforderlich]. 
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7 NRM Netzdienste GmbH, Solmsstr. 38, 60486 Frankfurt am Main  
(Schreiben vom 07.02.2019). 

 

 [M] 
auf Ihre Anfrage vom 17.12.2018 können wir Ihnen heute mitteilen, dass gegenüber 
dem Bebauungsplan Nr. 223 „Am Quellenhof", Stadt Karben, Stadtteil Groß-Karben 
grundsätzlich keine Einwände bestehen. 
Im ausgewiesenen Bereich sind derzeit keine Baumaßnahmen geplant. Wenn das 
Gebiet mit Erdgas erschlossen werden sollte, werden koordinierte Leitungsverle-
gungen erforderlich.  
Sollte eine Erschließung mit Erdgas gewünscht werden, wenden Sie sich bitte an 
Frau Susanne Litz 
069-213-26259 
s.litz@nrm-netzdienste.de       [M] 

 
Der Planungsträger nimmt die Hinweise zur möglichen Erd-
gas-Versorgung des Gebietes etc. zur Kenntnis. Sie werden 
auch den Grundstückseigentümer bzw. den Bauherrn zur 
Kenntnis gegeben.  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
 
� Es ist kein Beschluss erforderlich (keine Anregung 

zum Bebauungsplan; Hinweise sind nicht Gegenstand 
der Bauleitplanung, sondern der nachfolgenden 
Erschließungsplanung). 
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8 HessenMobil Gelnhausen, Gutenbergstr. 2-4, 63571 Gelnhausen  
(Schreiben vom 07.02.2019) 

 

 [M] 

 [M] 

 
Der Planungsträger nimmt die Hinweise zur Kenntnis.  
Die Belange des Immissionsschutzes werden beachtet; es sei 
dazu auf die Erläuterungen in Kap. 7.10 der Begründung 
(´Immissionsschutz`) verwiesen. 
Die besagten Landesstraßen liegen hinreichend weit entfernt 
vom Plangebiet. Die Nordumgehung wurde zudem bereits in 
Kenntnis der Bestandsnutzungen geplant, daher ist die immis-
sionsschutzrechtliche Vereinbarkeit dieser Trasse mit dem 
damals bereits existierendem Hotel – und demzufolge auch mit 
den nun geplanten gewerblichen und Sondergebietsnutzungen 
vorauszusetzen. 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
 
� Es ist kein Beschluss erforderlich (keine Anregung zum 

Bebauungsplan, die nicht bereits berücksichtigt wurde). 
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9 Dr. Karl Schneider (NABU), Erich-Kästner-Straße 12, 61184 Karben – im Namen 
der nach § 3 Umweltrechtsbehelfsgesetz anerkannten Naturschutzverbände 
(s. Auflistung auf S. 4)         (Schreiben vom 01.03.2019) 

 

 [M] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die angemahnten Informationen werden selbstverständlich mit der 
Entwurfsfassung für die Offenlage (mit Umweltbericht und sepa-
ratem Artenschutzrechtlichem Fachbeitrag etc.) vorgelegt. 
 
 
 
 
 

Der besagte Baumbestand wurde inzwischen genau eingemessen 
und selbstverständlich im Rahmen der Artenschutzrechtlichen 
Vorprüfung fachlich angemessen berücksichtigt. Dies wird in dem 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag dargelegt, welcher zur Öffent-
lichen Auslegung Bestandteil der Planunterlagen sein wird.  
Wie aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen 
(Ziffer 1.8.3 neu) hervorgeht, wurde daraufhin der im Geltungs-
bereich liegende Baumbestand zwischen der bisherigen Park-
platz-Zufahrt bzw. der Einfahrt der neuen Planstraße und der Auf-
schüttung nördlich der Tennisplätze verbindlich zum Erhalt festge-
setzt.  
Ziel ist der vollständige Erhalt der dortigen (wenngleich unregel-
mäßigen) Gehölzreihe entlang der Straße (bis zur Aufschüttung 
nördlich der derzeitigen Tennisplätze, die abgetragen werden 
muss), in Verbindung mit den auf der Straßenparzelle (außerhalb 
des Geltungsbereiches, daher nicht im Bebauungsplan festge-
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setzt) befindlichen Bäumen, welche die Stadt als Unterhaltungs-
pflichtiger ohnehin erhalten wird. Damit bleibt der Charakter einer 
von Gehölzen begleiteten Straßenflucht bis auf Höhe der Zufahrt 
der Fa. Rapp erhalten. Somit kann der Anregung des Einwenders 
bereits in hohem Maße entsprochen werden. Der unvermeidbare 
Verlust von Gehölzen, so v.a. auf der abzutragenden Aufschüttung 
nördlich der Tennisplätze, wird qualitativ und funktional kompen-
siert, wie im Umweltbericht dargelegt wird.  
(Es ist allerdings darauf hinzuweisen, dass dieser Bestand kei-
nesfalls, wie vom Einwender vermutet, als Teil einer Allee zu 
werten ist und somit auch nicht dem angemahnten Pauschal-
schutz unterliegt). 
 
Auf eine Tiefgarage soll - nicht zuletzt aufgrund der Grundwasser-
Problematik im Einflussbereich der Nidda - verzichtet werden. 
Eine dazu erforderliche großflächige „Wanne“ hätte einen unver-
hältnismäßig hohen Aufwand, bei langfristig verbleibendem Rest-
risiko, zur Folge. Außerdem kann mit einer solchen Maßnahme ja 
auch kaum „wertvoller Boden erhalten“, sondern allenfalls Fläche 
gespart / besser genutzt werden. Der Bau eines Parkdecks hinge-
gen erscheint - am Rande des überregionalen Radweges im 
Randbereich der Nidda und angesichts der daher auch für die 
bauliche Nutzung beschränkten Baukörperhöhen – unangemes-
sen. 
 
 
 

Die Aussage ist grundsätzlich nachvollziehbar. Daher lautet die 
bisherige textliche Festsetzung dazu auch ausdrücklich (Hervor-
heb. nur hier): „Die Abstellflächen von Fahrzeugen auf den 
Parkplatzflächen sowie sonstige Kfz.-Stellplätze sind mit was-
serdurchlässigen Belägen auf versickerungsfähigem Unterbau 
auszubilden“. Diese Festsetzung sollte aber, zur Minimierung der 
Vollversiegelung bestehen bleiben. Der Parkplatz soll ausdrücklich 
nur den Mitarbeitern dienen; die Lkw`s sollen tatsächlich auf dem 
alten Firmengelände stehen (und vor allem rangieren), zumal dort 
durch den geplanten externen Mitarbeiter-Parkplatz neue Flächen 
dafür verfügbar sind. Ausdrücklich können dafür, außer wasserge-
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 [M] 

bundenen Decken, auch Rasengittersteine, weitfugig verlegtes 
Pflaster (Fugenbreite ≥ 2 cm), dränfähige Pflastersteine oder 
Schotterrasen verwendet werden, sodass die vom Einwender 
befürchtete Überlastung nicht zu erwarten ist, zumal die Vorgabe 
eben auch nur für die Abstellflächen, nicht für die Fahrgassen gilt. 
 

Das in besagtem Urteil festgestellte Erfordernis einer dinglichen 
Sicherung von Kompensationsmaßnahmen gilt nicht für solche 
Maßnahmen, im Bebauungsplan (oder auch in einem separaten 
„Ausgleichs-Bebauungsplan“) bereits nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB 
festgesetzt und somit - gemäß den Regelungen des §§ 1a Abs. 3 
Sätze 2 und 3 BauGB - planungsrechtlich gesichert werden. Sie 
gilt nur für solche Kompensationsmaßnahmen, die auf Grundlage 
des § 1 a Abs. 3 Satz 4, 1. Alt. BauGB anstelle von Festsetzungen 
in einem städtebaulichen Vertrag gemäß § 11 BauGB geregelt 
werden. Diese Maßnahmen bedürfen dann – über die vertragliche 
Regelung hinaus - einer zusätzlichen dinglichen Sicherung, bei 
der dann auch bestimmte Fristen gewahrt werden müssen. Im 
vorliegenden Bebauungsplan werden die in Rede stehenden Aus-
gleichsmaßnahmen aber im Geltungsbereich durch die oben ge-
nannten Festsetzungen hinreichend gesichert.  
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschläge: 

Die Anregungen und Hinweise des Einwenders werden 
gemäß den vorstehenden Erläuterungen in der Gesamt-
abwägung gewichtet und künftig in der Bebauungsplanung 
sowie im Umweltbericht gemäß der obigen Abwägung 
berücksichtigt.  

Den Anregungen zum geplanten Parkplatz (Tiefgarage, 
Parkdeck, Verzicht auf wasserdurchlässige Befestigung) 
wird gemäß den vorstehenden Erläuterungen entsprochen.  
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10 Regierungspräsidium Darmstadt, Regionale Siedlungs- und Bauleitplanung, 
Az. V31.2, Wilhelminenstraße 1-3, 64278 Darmstadt  (Schreiben vom 
07.03.2019) 

 

 [M] 

 

 
Der Planungsträger begrüßt die positive Bewertung im Hinblick auf die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu „Grundwasserschutz / Wasserversorgung“: 
 

Die Hinweise zum Grundwasserschutz und zur Wasserversorgung 
unter den Ziffern 1 und 2 werden zur Kenntnis genommen; sie sind im 
Rahmen der Erschließung des Gebietes zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 

Die vom Einwender in Ziffer 3 thematisierte Lage im Heilquellen-
schutzgebiet und die daraus resultierenden Erfordernisse wurden 
bereits in der Bebauungsplanung berücksichtigt (s. Abschnitt III. des 
Satzungstextes  - nachrichtliche Übernahme – sowie Erläuterungen in 
Kap. 4.2 der Begründung).  
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Zu „Oberirdisches Gewässer / Renaturierung“: 
Zur Abwägung des potenziellen Hochwasserrisikos im Falle eines 
„Extremhochwassers“ sei auf die entsprechenden Erläuterungen und 
Abwägungsgrundlagen zur Anregung der FSt Wasser und Boden-
schutz beim Kreisausschuss (unter lfd. Nr. 6, S. 20-22) verwiesen.  
Dort wurde dazu bereits erläutert, dass das Plangebiet gemäß den 
vom Land Hessen aktuell erarbeiteten Hochwasserrisikomanage-
mentplänen gemäß § 9 Abs. 6a BauGB als „Risikogebiet außerhalb 
von Überschwemmungsgebieten im Sinne des § 78b Absatz 1 des 
Wasserhaushaltsgesetzes“ nachrichtlich übernommen und die dazu 
erläuterten Hinweise im Satzungstext ergänzt werden sollten. 
 
 
 
 
 
Zu „Kommunales Abwasser“: 
Die positive Stellungnahme zu den entsprechenden Ausführungen zur 
Abwasserbewirtschaftung in der Begründung wird begrüßt. Der 
Hinweis auf die möglichst frühzeitige Abstimmung der Entwässe-
rungsfachplanung mit dem RP wird zur Kenntnis genommen und ist 
selbstverständlich – auch im Hinblick auf die nachfolgend angemahnte 
Erlaubnispflichtigkeit jeglicher Einleitungen - zu berücksichtigen. 
 
 
 
 

Zu „Hinweise“: 
Die Hinweise zur Erlaubnispflichtigkeit der Einleitung von Abwasser in 
ein Gewässer oder ins Grundwasser etc. sind dem Planungsträger 
bekannt.  
 
 

Zu „Anmerkung“: 
Die besagte Stelle in der Begründung wird redaktionell angepasst. 
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Zu „Bodenschutz / Nachsorgender Bodenschutz“: 
 
 
 
 

Die zitierte Rechtsgrundlage wird redaktionell angepasst. 
 
 
 

Der korrekte Name des Ansprechpartners wird redaktionell angepasst. 
 
 
 
 

Die besagten Stellen in den Textteilen werden redaktionell angepasst; 
es wird dort dargelegt, dass nicht nur gemäß Umweltatlas des 
HLNUG, sondern auch nach aktueller Aktenlage des der FIS AG-
Datenbank keine Altlasten, Altablagerungen oder Verdachtsflächen 
etc. bekannt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die erwähnten Altstandorte im Abstand von ca. 300 m zum Plangebiet 
werden zur Kenntnis genommen. 
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Es liegen - gemäß den Kriterien in Kap. 2.1.2 des genannten Muster-
erlasses - derzeit keine Anhaltspunkte dafür vor, dass für den Gel-
tungsbereich nähere Untersuchungen oder sonstige Nachforschungen 
im Hinblick auf potenzielle Kontaminationen o. ä. vorzunehmen sind.          
 
 
 
Zu „Bodenschutz / Vorsorgender Bodenschutz“: 
Der Umweltbericht lag zum Zeitpunkt der Stellungnahme des Einwen-
ders noch nicht vor. Er wurde inzwischen aber erarbeitet, wobei die 
Anregungen zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen beachtet 
wurden.  
Der Umweltbericht wird zur anstehenden Offenlage Bestandteil des 
Bebauungsplanes und dem RP somit vorgelegt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Schutzgut Boden wird im Entwurf des Bebauungsplanes, 
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 [M] 

zu dem nun auch der Umweltbericht (als selbstständiger 
Bestandteil der Begründung) gehört, in angemessener Weise 
behandelt, und die bauleitplanerische Gesamtabwägung ent-
sprechend ergänzt.  
 
 
 
 
Zu „Immissionsschutz“: 
Die grundsätzlich positive Bewertung aus immissionsschutzrechtlicher 
Sicht wird begrüßt. 
In Kap. 7.10 der Begründung („Immissionsschutz“) wird bereits auf die 
immissionsschutzrechtliche Vereinbarkeit der Planung mit der näheren 
Umgebung eingegangen.    
 
 
 
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
� Beschlussvorschlag: 

Den Anregungen und Hinweisen des RP Darmstadt wird gemäß 
den vorstehenden Aussagen und Erläuterungen zu den einzelnen 
Punkten– soweit in der Bauleitplanung erforderlich bzw. geboten 
– entsprochen. 
Der Anregung zum Umgang mit dem Thema Hochwasserrisiko 
bei Extrem-Ereignissen, wurde bereits durch die Beschlussfas-
sung zum gleichen Thema im Schreiben des Kreisausschusses 
entsprochen (hier kein erneuter Beschluss dazu notwendig). 
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11 Deutsche Telekom Technik GmbH, TNL Südwest PTI 34, Jahnstraße 54 - 64, 
63150 Heusenstamm   (Schreiben vom 10.04.2019) 

 

 [M] 

 

 
 [M] 

 
Der Planungsträger nimmt die Hinweise zur möglichen 
Versorgung des Gebietes durch den Träger etc. zur Kennt-
nis. Sie werden auch den Grundstückseigentümer bzw. den 
Bauherrn zur Kenntnis gegeben.  
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.. 
 

Es ist kein Beschluss erforderlich (keine Anregung zum 
Bebauungsplan; Hinweise sind nicht Gegenstand der Bau-
leitplanung, sondern der nachfolgenden Erschließungs-
planung). 

 
 

 

 
 


